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Satzung über die Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes  
Nr. 118 „Bruno-Kunze-Straße“ der Stadt Nordhausen 
 
Auf Grund von § 14 des Baugesetzbuches (BauGB) in der zuletzt gültigen Fassung hat der Stadtrat der 
Stadt Nordhausen in seiner Sitzung am 05.02.2024 folgende Satzung beschlossen: 
 
§ 1 Anordnung der Veränderungssperre  

Zur Sicherung der Planung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 118 „Bruno-Kunze-Straße“ der 
Stadt Nordhausen wird eine Veränderungssperre angeordnet. 
 
§ 2 Räumlicher Geltungsbereich 

Die Veränderungssperre erstreckt sich auf den Bereich östlich und westlich der Bruno-Kunze-Straße und 
wird begrenzt durch die Freiherr-vom-Stein-Straße im Nordosten, die Oskar-Cohn-Straße im Südwesten, die 
Emil-Reichardt-Straße und den Platz der Gewerkschaften im Südosten sowie die Reichsstraße im Nordosten 
in der Flur 3 der Gemarkung Nordhausen. Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt 
sich aus dem Übersichtsplan. Dieser ist Bestandteil dieses Beschlusses. 
 
§ 3 Inhalt und Rechtswirkungen der Veränderungssperre 

(1)  Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen: 

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt 
werden; 

2. keine erheblichen oder wesentlich wertsteigernden Veränderungen von Grundstücken und 
baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder 
anzeigepflichtig sind, vorgenommen werden. 

(2)  In Anwendung von § 14 Abs. 2 BauGB kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen 
werden, wenn keine überwiegenden öffentlichen Belange entgegenstehen. Die Entscheidung hierüber trifft 
die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde.  

(3)  Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, 
Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit 
deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie 
Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der 
Veränderungssperre nicht berührt. 
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§ 4 In-Kraft-Treten der Veränderungssperre 

Die Satzung über die Anordnung der Veränderungssperre tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft 
(§ 16 Abs. 2 Satz 2 BauGB). 
 
§ 5 Geltungsdauer  

Für die Geltungsdauer der Veränderungssperre ist § 17 BauGB maßgebend.  
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 16 (2) BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Gemäß  
§ 21 Abs. 3 Satz 1 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) wurde die vorstehende Satzung der 
Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt.  
Die Satzung tritt gemäß § 16 Abs. 2 Satz 2 BauGB in Verbindung mit § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB mit dieser 
Bekanntmachung in Kraft. Jedermann kann die Veränderungssperre dazu ab diesem Tag an 
nachfolgender Stelle einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen: im Amt für Stadtentwicklung, 
Nordhausen, Markt 1 - Stadthaus, 2. OG, R. 207, während der Öffnungszeiten 

Montag  von 8.30 bis 15.30 Uhr 
Dienstag  von 8.30 bis 15.30 Uhr 
Mittwoch  von 8.30 bis 15.00 Uhr 
Donnerstag  von 8.30 bis 18.00 Uhr 
Freitag   von 8.30 bis 12.00 Uhr. 

 
Gemäß § 215 (2) BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 (1) Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie nach § 214 (3) Satz 
2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges gemäß § 215 (1) BauGB unbeachtlich werden, 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung der Satzung über die Veränderungssperre 
für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 118 „Bruno-Kunze-Straße“ der Stadt Nordhausen 
schriftlich gegenüber der Stadt Nordhausen unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 (2a) BauGB 
beachtlich sind.  

Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in der Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) in der z.Z. gültigen Fassung enthalten oder aufgrund der ThürKO erlassen 
worden sind, zustande gekommen, so ist die Verletzung gemäß § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind (vgl. § 21 Abs. 4 Satz 2 ThürKO). Wurde eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jedermann diese 
Verletzung geltend machen (vgl. § 21 Abs. 4 Satz 3 ThürKO). 

Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungsansprüche und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Nordhausen, den 18.03.2024 
 
gez. Kai Buchmann 
Oberbürgermeister
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